
In den letzten Jahren ist das Thema Erbrecht 

und Vermögensvorsorge immer wichtiger 

geworden und in den Medien entsprechend 

präsent. Nach seriösen Schätzungen dürfte die 

Summe aller Erbschaften jährlich derzeit rund 

300 Milliarden Euro betragen. 

Nach einer Umfrage haben allerdings nur we-

niger als 30 % aller Deutschen eine letztwillige 

Verfügung, also ein Testament oder einen 

Erbvertrag errichtet!



ÆDie zunächst üppig klingenden Erbschaftssteuerfreibeträge von 
Euro 500.000,00 für Ehegatten und Euro 400.000,00 für jedes Kind 
sind schnell aufgebraucht wenn Immobilien im Nachlass vorhanden 
sind. Hier droht das Finanzamt kräftig zuzulangen. Dies kann bei 
entsprechend geschickter Verteilung vermieden werden. 

ÆGeschiedene Ehegatten wünschen, dass ihre Kinder sie einmal 
beerben. Sie möchten aber auf jeden Fall verhindern, dass der Nach-
lass über die Kinder im Falle von deren Versterben an den früheren 
Ehegatten oder dessen Familie fließt. 

ÆErblasser haben Kinder, die aufgrund einer Behinderung später 
einmal Sozialfälle werden könnten oder die überschuldet sind. Sie 
möchten diese zwar erbrechtlich bedenken, befürchten aber, dass 
der Nachlass dann durch 
Zugriffe von dritter Seite 
aufgefressen werden 
könnte. 

Dies ist nur eine kleine 
Auswahl von Problem-
fällen, die besonders 
häufig vorkommen. 
Vielleicht erkennen Sie 
sich in einem davon 
wieder?

Auch wenn Sie bereits ein Testament errichtet haben, 

sollte regelmäßig überprüft werden, ob es noch zeitgemäß ist. 
Geänderte Lebensverhältnisse, Vermögensveränderungen, Recht-
sprechungs- oder Gesetzesänderungen (Erbschaftssteuerrecht!) 
führen dazu, dass letztwillige Verfügungen immer wieder geprüft 
und gegebenenfalls an die aktuellen Verhältnisse angepasst werden 
müssen. 

Zu all diesen Fragen erhalten Sie durch mich, Rechtsanwalt Jörg 
Kaschper, kompetente und ausführliche Beratung in meinen Kanzlei-
sitzen in Hirschhorn a. N. und Heilbronn. Ich bin als Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Erbrecht und seit Jahren auch als amtlich bestellter 
Notarvertreter tätig. Ich bin auf das Erbrecht spezialisiert und habe 
große Erfahrung bei der Gestaltung von letztwilligen Verfügungen. 
Ich nehme mir die notwendige Zeit für Sie, erfrage Ihre Lebenssituati-
on und zeige Ihnen auf, wo bei Ihnen erbrechtliche Fallstricke lauern 
und Gestaltungsbedarf besteht. Auf dieser Basis kann dann ggf. in 
Zusammenarbeit mit Ihrem vertrauten Steuerberater eine maßge-
schneiderte Lösung entwickelt und gestaltet werden. 

Im Vordergrund steht dabei immer Ihr Wille. 
Dieser soll so umgesetzt werden, 
wie Sie es sich vorstellen. 
Schließlich geht es dabei um nicht weniger als 
um das Vermögen einer ganzen Generation!

Warum haben nur weniger als 30 % aller Deutschen 
eine letztwillige Verfügung, also ein Testament oder 
einen Erbvertrag errichtet? 

Die Gründe für diese Zurückhaltung sind vielfältig: 
n Unwissenheit über erbrechtliche Aspekte
n Verdrängen der eigenen Sterblichkeit
n Zeitmangel
n Bequemlichkeit etc. 

Wenn ein Mensch verstirbt ohne eine letztwillige Verfügung 
zu hinterlassen, tritt gesetzliche Erbfolge ein. Dies hat oft 
unerwünschte Folgen: 

n Hohe Erbschaftssteuerbelastung (je nach Verwandtschaftsgrad 
und Höhe des Nachlasses bis zu 50%!)

n Streit unter den Erben

n Handlungsunfähigkeit der Erbengemeinschaft, weil minderjährige 
Kinder beteiligt sind

n Gläubigerzugriff

n Anfall der Erbschaft bei unliebsamen Verwandten usw.

Häufig bleiben die Erblasser untätig, weil Ihnen die Folgen des 
Fehlens einer letztwilligen Verfügung gar nicht bewusst sind. 
So gibt es einige typische „Fallen“ die einen großen Bevölke-
rungsteil betreffen: 

ÆEhegatten ohne Abkömmlinge glauben, der überlebende 
Ehegatte würde ohnehin alles erben, auch wenn kein Testament 
vorhanden ist. Ein weit verbreiteter Irrtum! Wenn noch Eltern oder 
Geschwister vorhanden sind, Erben diese einen Teil des gemeinsam 
aufgebauten Vermögens!

ÆPartner, die bereits Abkömmlinge aus früheren Verbindungen 
haben leben in so genannten „Patchworkfamilien“ zusammen. 
Hier besteht oft der Wunsch, den Partner zu versorgen, das eigene 
Vermögen jedoch auch in der eigenen Familie zu halten. Hier gibt es 
eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die den sonst vorpro-
grammierten Streit zwischen überlebendem Partner und Abkömm-
lingen vermeiden können. 



Falls Sie Interesse haben, können Sie gerne 
einen Termin vereinbaren, in dem Sie sich 
bei mir über die erbrechtlichen Gestaltungs-
möglichkeiten informieren und mit mir die 
anfallenden Kosten klären können. 
Erforderlichenfalls bin ich auch gerne zu 
Hausbesuchen bereit. 
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Fachanwalt Für ErbrEcht

NeckarsteiNacher str. 8
69434 hirschhorN

tel.: 06272/927730-6
Fax: 06272/927730-8
Mobil:  0171/6933012
e-Mail: kaNzlei@kaschper-recht.de

www.kaschper-recht.de

anwaltlichE ZwEigstEllE 
bahNhoFstrasse 27
74072 heilbroNN

tel.: 07131-6498431

Weitere tätigkeitsschWerpunkte: 

l Arbeitsrecht

l Mietrecht

l schuldnerberAtung

l betreuungsrecht


